
B 1612 A 

Bayeriscltes 73 

Gesetzrund VerordnUltgsblatt 
Nr.4 München, den 30. März 1990 

Datum In ha 1t Seite 

6.3.1990 Verordnung zur Änderung der Zuständigkeits übertragungs verordnung Landwirtschaft .............. 73 
7801-3-E 

12.3. 1990 Verordnung über die Verwendung des Tronc der öffentlichen Spielbanken in Bayern (Tronc-
satzung) ..................................................................................................................................... ..... ... .... 74 

2187-1-1-1-1 

20.2.1990 Bekanntmachung über die Verbindlicherklärung der Dritten Änderung des Regionalplans der 
Region Würz burg (2) ............. ..... ................................................................. ............................. ....... ....... 75 

230-1-13-U 

Berichtigung der Inhaltsübersicht des Gesetz- und Verordnungs blattes Nr. 3 vom 28. Februar 1990 75 

7801-3-E 

Verordnung 
zur Änderung der 

Zuständigkeitsübertragungsverordnung Landwirtschaft 

Vom 6. März 1990 

Die Bayerische Staatsregierung erläßt folgende 
Verordnung: 

§ 1 

Die Verordnung zur Übertragung von Zuständig
keiten im Bereich der landwirtschaftlichen Er
zeugung (Zuständigkeit~:übertragungsverordnung 
Landwirtschaft - ZustUVL) vom 30. November 
1987 (GVEl S. 442, BayRS 7801-3-E) wird wie folgt 
geändert: 

§ 1 Nr. l Buchst. b erhält folgende Fassung: 

"b) auf Grund des § 16 des Tierzuchtgesetzes vom 
22 . Dezember 1989 (BGEl I S. 2493) 

die Ermächtigungen nach § 6 Abs. 2 und 3, § 8 
Abs. 2, § 13 Abs. 2 und 3 und § 15 Abs. 2 und 3 
des Tierzuchtgesetzes ; Rechtsverordnungen 
auf Grund des § 6 Abs. 3 des Tierzuchtgesetzes 
ergehen im Einvernehmen mit dem Staats
ministerium des Innern," . 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja
nuar 1990 in Kraft. 

München, den 6. März 1990 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Dr. h . c. Max Strei bl 
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2187-1-1-1-1 

Verordnung 
über die Verwendung des Tronc 

der öffentlichen Spielbanken in Bayern 
(Troncsatzung) 

Vom 12. März 1990 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Satz 2 der Verordnung 
über öffentliche Spielbanken (BayRS 2187-1-1-1) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium des In
nern folgende Verordnung: 

§ 1 

(1) Zuwendungen der Besucher der öffentlichen 
Spielbanken in Bayern im Sinn des § 7 Abs. 2 und 3 
der Verordnung über öffentliche Spielbanken sind 
nach den Vorschriften dieser Verordnung zu behan
deln und zu verwenden. 

(2) Diese Verordnung gilt nicht für Zuwendun
gen, die den nicht zum spieltechnischen Personal 
gehörenden Beschäftigten einer Spielbank üblicher
weise gegeben werden. 

§ 2 

(1) 1 Zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke 
sind von dem Gesamtaufkommen an Zuwendun
gen eines Kalenderjahres einer Spielbank 

bis zu 4 MioDM 
bis zu 5 MioDM 2,5 v.H. 
bis zu 5,5 Mio DM 7,Ov.H. 
bis zu 6 MioDM 11,5 v . H . 
bis zu 12 MioDM 14,5 v.H. 
bis zu 18 MioDM 17,5 v.H. 
über 18 MioDM 22,0 v. H. 

an die Staatskasse abzuführen. 2Endet die Erlaub
nis für eine Spielbank und wird eine neue Erlaub
nis für den Betrieb einer Spielbank in derselben 
Gemeinde erteilt, richtet sich die Abführung für ge
meinnützige Zwecke nach dem Gesamtaufkommen 
im Kalenderjahr. 

(2) Zur Vermeidung von Härten wird der sich 
bei Anwendung des Abführungssatzes nach Ab
satz 1 im Vergleich zur Anwendung des jeweils 
niedrigeren Abführungssatzes ergebende Mehrbe
trag an Abführung nur insowei t erhoben, als er sich 
aus der Hälfte des die Wertgrenze übersteigenden 
Betrags des Gesamtaufkommens an Zuwendullgen 
decken läßt. 

(3) 1 Die Abführung für gemeinnützige Zwecke 
wird monatlich erhoben. 2Die Höhe des Abfüh
rungssatzes bemißt sich nach dem Gesamtaufkom-

men an Zuwendungen im vorausgegangenen Ka
lenderjahr. 3 Am Ende des Kalenderjahres wird der 
Abführungsbetrag jeweils endgültig festgesetzt; 
sich daraus ergebende Ausgleiche sind mit dem Ge
samtaufkommen an Zuwendungen der ersten drei 
Monate des darauffolgenden Kalenderjahres zu 
verrechnen. 

(4) Der für gemeinnützige Zwecke bestimmte 
Betrag ist als zweckbestimmte Einnahme im Haus
halt des Freistaates Bayern zu vereinnahmen und 
den im Haushaltsplan bestimmten gemeinnützigen 
Zwecken zuzuführen. 

§ 3 

Das verbleibende Troncaufkommen einer Spiel
bank ist zur Deckung der Personalaufwendungen 
für die im Dienst der Spielbank Beschäftigten zu 
verwenden. 

§4 

(1) IDiese Verordnung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 1990 in Kraft. 2§ 2 Abs. 1 Satz 1 tritt je
doch für die Spielbank in Lindau (Bodensee) mit 
Wirkung vom 1. Januar 1985 in Kraft. 

(2) Mit Wirkung vom 1. Januar 1990 treten außer 
Kraft: 

1. die Verordnung über die Verwendung des Tronc 
der Bayerischen Spielbanken in Bad Kissingen, 
Bad Reichenhall, Bad Wiessee und Garmisch
Partenkirchen (Troncsatzung) vom 3. Oktober 
1967 (GVBl S. 459, BayRS 2187-1-1-1-1), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 13. November 
1984 (GVBl S. 505), 

2. die Verordnung über die Verwendung des Tronc 
der Internationalen Spielbank Lindau im Bo
densee GmbH & Co KG (Troncsatzung) vom 
3. Oktober 1967 (GVBI S . 460, BayRS 2187-1-1-
2-1), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13. November 1984 (GVBl S. 505), mit Ausnahme 
des § 2 Abs.l, der mit Wirkung vom 1. Januar 
1985 außer Kraft tritt. 

München, den 12. März 1990 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Dr. Edmund S t 0 i be r, Staatsminister 
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230-1-13-U 

Bekanntmachung 
über di~ Verbindlicherklärung 

der Dritten Anderung des Regionalplans 
der Region Würzburg (2) 

Vom 20. Februar 1990 

Auf Grund des Art. 18 Abs. 7 in Verbindung mit 
Abs. 2 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes 
(BayRS 230-1-U) hat das Bayerische Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
im Einvernehme~ mit den übrigen Staatsministe
rien die Dritte Anderung des Regionalplans der 
Region Würzburg (Bekanntmachung über die Ver
bindlicherklärung vom 30. Oktober 1985, GVBl 
S. 676, BayRS 230-1-13-U) für verbindlich erklärt. 

Die Änderung betrifft die Schaffung einer lei
stungsfähigen Straßenverbindung von Lohr 
a . Main zur Autobahn A 3 unter Mitverwendung 
der Bahntrasse im Abschnitt Lohr a. Main - Trie
fenstein (Ziele B IX 2.2, 3.2 und B IV 1.2.3). 

Die Dritte Änderung des Regionalplans ist bei 
der kreisfreien Stadt Würz burg sowie bei den 
Landratsämtern Kitzingen, Main-Spessart und 
Würzburg zur Einsichtnahme für jedermann ab 
1. April 1990 ausgelegt. Die Auslegungszeiten rich
ten sich nach den jeweiligen festgelegten Zeiten für 
den Parteiverkehr. 

Diese Änderung tritt am 1. April 1990 in Kraft. 

München, den 20 . Februar 1990 

Bayerisches Staatsministerium 
für Landesentwicklung und Umweltfragen 

Alfred D i c k, Staatsminister 

Berichtigung 

In der Inhaltsübersicht des Gesetz- und Verord
nungsblattes Nr.3 vom 28. Februar 1990 muß es 
~~att "Prüf~ngsordnung für Dolmetscher und 
Vbersetzer (UDPO)" richtig ,,~~üfungsordnung für 
Ubersetzer und Dolmetscher (UDPO)" heißen. 
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